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Informationen iiber Berenberg

Gemaf den Vorgaben aus § 63 Abs. 7 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) erteilt Innen die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

(nachstehend »Bank« genannt) hiermit folgende Informationen:

1. Name und Anschrift der Bank
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Uberseering 28
22297 Hamburg
Telefon +49 40 350 60-0
Telefax +49 40 350 60-900

Die Bank betreut Kunden auch an den folgenden Standorten:

Deutschland

Niederlassung Dusseldorf Niederlassung Frankfurt
Konigsallee 53-55 Bockenheimer Landstrafie 25
40212 Dusseldorf 60325 Frankfurt

Telefon +49 211 54 07 28-0 Telefon +49 69 9130 90-0
Telefax +49 21154 07 28-28 Telefax +49 69 91 30 90-55
Niederlassung Miinchen Niederlassung Miinster
Maximiliansplatz 19 Am Mittelhafen 14

80333 Miinchen 48155 Miinster

Telefon +49 89 25 55 12-0 Telefon +49 251 98 29 56-0
Telefax +49 89 25 55 12-200 Telefax +49 25198 29 56-15
Niederlassung Stuttgart Niederlassung Bremen
Bolzstraf3e 8 Teerhof 59

70173 Stuttgart 28199 Bremen

Telefon +49 711 490 44 90-0 Telefon +49 421 348 75-0
Telefax +49 711 490 44 90-90 Telefax +49 421348 75-19

2. Kommunikationssprache

Ausland

Niederlassung London

60 Threadneedle Street
London EC2R 8HP
Grof3britannien

Telefon +44 20 3207 7800
Telefax +44 20 3207 7900

Niederlassung Stockholm
Kungsgatan 8,

111 43 Stockholm
Schweden

Niederlassung Paris

Centre d'Affaires Paris Trocadéro
112 avenue Kiéber

Paris 75116

Frankreich

Telefon +33 158 44 95-00
Telefax +33 158 44 95-01

Mafgebliche Sprache fiir die Kommunikation im Rahmen der Geschaftsbeziehung mit Kunden, die ihren Hauptwohnsitz
in Deutschland oder im deutschsprachigen Ausland haben, ist Deutsch. Die Kommunikation mit Kunden ohne Haupt-

wohnsitz in Deutschland oder im deutschsprachigen Ausland erfolgt in englischer Sprache.

3. Zustandige Aufsichtsbehorde

Die Bank verfligt iber die nach dem Kreditwesengesetz (KWG) zum Betreiben von Bankgeschaften sowie fiir die Erbrin-
gung von Finanzdienstleistungen erforderliche Erlaubnis. Die Bank untersteht der Aufsicht der Bundesanstalt fur Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin — Internet: www.bafin.de). Zustandig sind die Bereiche »Bankenaufsicht« (Graurheindorfer
StraBe 108, 53117 Bonn) und »Wertpapieraufsicht / Asset Management« (Marie-Curie-Straf3e 24—28, 60439 Frankfurt).
AuBlerdem ist die Europaische Zentralbank (EZB — Internet: www.ecb.europa.eu) zustandig (Sonnemannstraie 20, 60314

Frankfurt).
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Auslandischen Kunden gegeniber erbringt die Bank Bank- und Finanzdienstleistungen im Wege des grenziiberschrei-
tenden Dienstleistungsverkehrs und/oder durch ihre jeweilige auslandische Niederlassung. Im Hinblick auf diese Dienst-
leistungen verfiigt die Bank Uber die erforderlichen Erlaubnisse und unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt fur Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin). Unbeschadet dessen unterliegt die Bank hinsichtlich ihrer grenziiberschreitenden Tatig-
keiten sowie der Tatigkeiten, die Uber ihre auslandischen Niederlassungen erbracht werden, der eingeschrankten Auf-
sicht der Aufsichtsbehérden des jeweiligen Gastlandes, das heif3t insbesondere der Autorité de Contréle Prudentiel et
de Résolution (ACPR) in Frankreich und der Finansinspektionen in Schweden. Einzelheiten Gber den Umfang der Aufsicht
durch die Autorité de Contrdle Prudentiel et de Résolution und die Finansinspektionen sind auf Anfrage erhaltlich. Im
Vereinigten Konigreich ist die Bank von der Financial Conduct Authority autorisiert und reguliert, Firmenreferenznummer
959302.

4. Hinweis zum Bestehen einer Einlagensicherung
Einlagen von Kunden der Bank nimmt ausschliellich die Hauptniederlassung in Hamburg an. Diese Einlagen unterliegen
dem Schutz deutscher Entschadigungseinrichtungen. Schutz durch andere nicht deutsche Entschadigungseinrichtun-
gen, besteht auch dann nicht, wenn Kunden ihren Wohnsitz au3erhalb Deutschlands haben.

Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. angeschlossen.

Der Einlagensicherungsfonds sichert gemaf3 seinem Statut — vorbehaltlich der darin vorgesehenen Ausnahmen — Einla-
gen. Hierzu zahlen Sicht-, Termin- und Spareinlagen einschliefllich der auf den Namen lautenden Sparbriefe.

Nicht gesichert werden unter anderem Verbindlichkeiten aus Inhaber- und Orderschuldverschreibungen, die zu den
Eigenmitteln der Bank zahlenden Einlagen sowie Einlagen von Kreditinstituten im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR)*, Finanzinstituten im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Nr. 26 CRR, Wertpapierfirmen im Sinne des
Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 der Richtlinie 2004/39/EG und Gebietskorperschaften.

Die Sicherungsgrenze je Glaubiger betragt seit 1. Januar 2025 8,75 % der Eigenmittel der Bank im Sinne des Art. 72 CRR.

Die jeweilige Sicherungsgrenze wird dem Kunden von der Bank auf Verlangen bekannt gegeben. Die Sicherungsgrenze,
das Statut des Einlagensicherungsfonds sowie weitere Informationen zur Einlagensicherung kénnen auch im Internet
unter https://einlagensicherungsfonds.de abgefragt werden. Wegen weiterer Einzelheiten der Sicherung wird insbeson-
dere auf § 6 des Statuts des Einlagensicherungsfonds verwiesen.

Nachfolgende Einschrankung gilt nicht fiir natiirliche Personen und rechtsfahige Stiftungen

Einlagen von anderen Glaubigern als natirlichen Personen und rechtsfahigen Stiftungen werden nicht geschiitzt, wenn

= es sich bei der Einlage um eine Verbindlichkeit aus einer Namensschuldverschreibung oder einem Schuldscheindar-
lehen handelt oder

= die Laufzeit der Einlage mehr als 18 Monate betragt. Auf Einlagen, die bereits vor dem 1. Januar 2020 bestanden
haben, findet die Laufzeitbeschrankung keine Anwendung. Nach dem 31. Dezember 2019 entfallt der Bestandsschutz
nach vorstehendem Satz, sobald die betreffende Einlage fallig wird, gekiindigt werden kann oder anderweitig zu-
riickgefordert werden kann oder wenn die Einlage im Wege einer Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge libergeht.

Verbindlichkeiten der Banken, die bereits vor dem 1. Oktober 2017 bestanden haben, werden nach Maf3gabe und unter den
Voraussetzungen der bis zum 1. Oktober 2017 geltenden Regelungen des Statuts des Einlagensicherungsfonds gesichert.
Nach dem 30. September 2017 entfallt der Bestandsschutz nach dem vorstehenden Satz, sobald die betreffende Verbind-
lichkeit fallig wird, geklindigt oder anderweitig zuriickgefordert werden kann oder wenn die Verbindlichkeit im Wege einer
Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge libergeht.

Leistungen des Einlagensicherungsfonds sind subsididr zu denen der gesetzlich vorgegebenen ,Entschadigungseinrich-
tung deutscher Banken GmbH" (EdB). Der Einlagensicherungsfonds sichert ausschliefllich Einlagen und Kunden, wenn
und soweit diese nicht bereits durch die EdB geschiitzt sind.
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5. Kommunikationsmittel
Auftrage in Wertpapiergeschaften kénnen postalisch und, soweit vereinbart, per Telefon oder per Telefax an den Kun-
denberater Ubermittelt werden. Die Telefon- und Telefaxnummern und Adressen der Hauptniederlassung in Hamburg,
unserer Zweigniederlassungen oder Reprasentanzen, die fir Ihre Betreuung zustandig sind, finden Sie in Abschnitt 1.
dieser Information.

6. Art, Haufigkeit und Zeitpunkt der Berichte liber die erbrachten Dienstleistungen
Die Berichterstattung Uber die Ausfihrung von Auftragen erfolgt schriftlich an dem auf den Ausfiihrungstag folgenden
Geschéftstag. Im Ubrigen gelten die mit dem Kunden getroffenen Vereinbarungen iiber die Art, die Haufigkeit und den
Zeitpunkt der Berichterstattung Uiber erbrachte Dienstleistungen.

7. Verwahrung von Wertpapieren

Die Verwahrung von Wertpapieren erfolgt gemaf3 den Sonderbedingungen fiir Wertpapiergeschafte. Wertpapiere deut-
scher Emittenten werden regelmafig bei der deutschen Wertpapiersammelbank (Clearstream Banking AG, Frankfurt am
Main) verwahrt, sofern sie zur Girosammelverwahrung zugelassen sind. Wertpapiere nicht deutscher Emittenten werden
in der Regel im Heimatmarkt des betreffenden Papiers oder in dem Land verwahrt, in dem der Kauf getatigt wurde. In
welchem Land die Wertpapiere verwahrt werden, teilen wir auf der Wertpapierabrechnung mit. An den Wertpapieren,
die wir wie zuvor beschrieben verwahren, erhalten Sie Allein- oder Miteigentum beziehungsweise eine gleichwertige
Rechtsstellung (vgl. Nr. 11 und Nr. 12 der Sonderbedingungen fur Wertpapiergeschafte). Dadurch sind Sie nach Maf3gabe
der jeweils geltenden Rechtsordnung vor dem Zugriff Dritter auf Ihre Wertpapiere geschiitzt. Im Ubrigen haften wir bei
der Verwahrung lhrer Wertpapiere nach Nr. 19 der Sonderbedingungen fir Wertpapiergeschafte.

Wir mochten Sie darauf hinweisen, dass bei Wertpapieren, die 6ffentlich angeboten werden, der Prospekt auf den
Internetseiten des Emittenten verfiigbar ist und eine Druckversion beim Emittenten angefordert werden kann.

3/4 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG BERENBERG



Informationen lber Berenberg

4/ 4 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG BERENBERG



	1. Name und Anschrift der Bank
	2. Kommunikationssprache
	3. Zuständige Aufsichtsbehörde
	4. Hinweis zum Bestehen einer Einlagensicherung
	5. Kommunikationsmittel
	6. Art, Häufigkeit und Zeitpunkt der Berichte über die erbrachten Dienstleistungen
	7. Verwahrung von Wertpapieren

